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Informationen zur Kurzarbeit in 
Ausbildungsbetrieben 
Einführung 

Grundsätzlich sind Auszubildende bei der Prüfung, ob ein Anspruch auf Kurzarbei-
tergeld besteht, außen vor zu lassen. Dennoch ist auch die Ausbildung in der Regel 
von den Auswirkungen der Kurzarbeit betroffen. Die folgende Übersicht verdeutlicht 
die Handlungsspielräume und Optionen der betroffenen Betriebe. 

Kurzarbeit der Azubis 

Auszubildenden gegenüber kann in der Regel keine Kurzarbeit angeordnet werden. 
Der Ausbildungsbetrieb ist dazu verpflichtet, alle Mittel auszuschöpfen, um die Aus-
bildung weiter zu gewährleisten. Hierbei hat er z. B. folgende Möglichkeiten: 

• Umstellung des Lehrplans durch Vorziehen anderer Lerninhalte 
• Versetzung in eine andere Abteilung 
• Rückversetzung in die Lehrwerkstatt 
• Durchführung besonderer Ausbildungsveranstaltungen 

Erst wenn alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind, kann Kurzarbeit auch für Auszubil-
dende in Frage kommen. Diese Option ist allerdings restriktiv zu handhaben. 

Kurzarbeit der Ausbilder 

Auch bei Ausbildern sollte Kurzarbeit nur in Ausnahmefällen angeordnet werden, da 
der Betrieb gewährleisten muss, dass der Ausbilder seiner Ausbildungspflicht ge-
genüber dem Auszubildenden nachkommt. Werden die Auszubildenden mangelhaft 
oder gar nicht ausgebildet, kann ein Schadensersatzanspruch gegenüber dem Aus-
bildungsbetrieb entstehen. 
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Vergütungspflicht 

Die Vergütung der Auszubildenden ist kein Arbeitslohn, sondern eine finanzielle Hilfe 
zur Durchführung der Ausbildung. Deshalb bleibt der Ausbildungsbetrieb auch dann 
zur Zahlung verpflichtet, wenn dem Auszubildenden gegenüber Kurzarbeit angeord-
net worden ist. 

Kündigung 

Kurzarbeit an sich kann keine Kündigung der Auszubildenden durch den betroffenen 
Ausbildungsbetrieb rechtfertigen, es sei denn der Ausbildungsbetrieb kommt für län-
gere Zeit vollständig zum Erliegen. Entfällt dadurch die Ausbildungseignung des Be-
triebes, ist eine Kündigung der Auszubildenden möglich, ohne dass ein Schadenser-
satzanspruch entsteht. Die Ausbilder sind aber dazu verpflichtet, sich mit der zu-
ständigen Agentur für Arbeit rechtzeitig um einen anderen Ausbildungsbetrieb für 
den Auszubildenden zu bemühen. 

Ansprechpartner 
Geschäftsbereich Aus- und Weiterbildung 
Wolfgang Potoczny 
Telefon: 069 8207–338 
E-Mail: potoczny@offenbach.ihk.de 

Dieses Merkblatt soll Ihnen erste Hinweise geben und erhebt daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Für die 
Richtigkeit und Aktualität der enthaltenen Angaben können wir trotz sorgfältiger Prüfung leider keine Gewähr über-
nehmen 
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